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Erinnern Sie sich noch 
an das Jahr 2008? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dann wissen Sie wahrscheinlich, dass es in diesem, 

aber auch bereits zuvor, nämlich 2004, 2006 und 2007  

zu jeweils sprunghaften Anstiegen des Stahlpreises kam.  

 
Die seit Jahresbeginn zu verzeichnende 

Tendenz in der Preisentwicklung lässt bei 

unseren Mitgliedern bereits erste ungute 

Erinnerungen hochkommen und könnte 

sogar alles bisher gewesene in den 

Schatten stellen. 

 

 

Schlechte Erinnerungen deshalb, da die 

Stahlpreiserhöhungen der letzten Jahre 

einzig und allein auf dem Rücken der 

Armierungsbetriebe ausgetragen wurden. 

 

Daran konnten auch die umfangreichen 

Bemühungen des VÖBV wie 

beispielsweise ein Antrag an die 

unabhängige Schiedskommission beim 

BMWA nichts ändern, da deren 

Empfehlung, den Warencode 266 des  

 

Großhandelspreisindex (GHPI) für Eisen 

und Stahl als Verrechnungsgrundlage zu 

verwenden, keinen verpflichtenden 

Charakter hatte.  

Auch die empfohlene Anpassung für 

Subunternehmer- und Lieferanten-

verträge wurde nicht vorgenommen. 

So wurde bei Vorliegen von 

Festpreisverträgen oft kein einziger Cent 

erstattet und flossen durch Gleitungen im 

Rahmen veränderlicher Preise mangels 

Anwendung eines geeigneten Index völlig 

unzureichende Beträge. 

Obwohl unsere Mitgliedsbetriebe in Folge 

der Finanzkrise teilweise unter niedrigen 

Kapazitätsauslastungen leiden, müssen 

schon jetzt höhere Preise für den 

Betonstahl bezahlt werden, als sie der 

Nachfragesituation in Österreich und 

Europa entsprechen. 

Preissteigerungen, wie sie seit Beginn 

2010 wieder auftreten, können bei einem 

Festpreis kalkulatorisch nicht mehr seriös 

erfasst werden und wird sich diese 

Entwicklung aus heutiger Sicht noch 

fortsetzen.  

Wir sind der Meinung, dass die 

derzeitigen Entwicklungen des 

Stahlpreises wiederum ohne 

ausreichende Resonanz in Politik, 

Wirtschaft und öffentlicher 

Berichterstattung erfolgen. 

Stahl wird nicht nur im Bauwesen 

eingesetzt, er ist auch Werkstoff Nr. 1 in 

der Automobilindustrie sowie in jedem 

Haushalt zu finden (Stahltöpfe, Kugellager 

udgl.). Es verwundert daher, dass zwar 

Preisteuerungen bei den Treibstoffen oder 

beim Strom beklagt werden, jedoch das  
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rasante Ansteigen des Stahlpreises 

anscheinend unbeachtet bleibt. 

Wie Univ.-Prof. DI Dr. Kropik bereits in 

seiner Anfang 2007 veröffentlichten Studie 

ausgeführt hat, wäre vom Subunternehmer 

anzustreben, dass bei Verträgen, 

unabhängig davon ob zu Festpreisen oder 

veränderlichen Preisen ausgeschrieben 

wurde, die Kostenveränderung sensibler 

Produkte gesondert geregelt wird, wenn 

zwischen Angebotszeitpunkt und 

Leistungszeitraum eine längere Zeitspanne 

liegt. 

 

 

 

 

 

Dabei belegt obige Grafik, dass selbst bei 

Verträgen zu veränderlichen Preisen die 

Preisumrechnung hinter den tatsächlichen 

Kostenveränderungen zurückbleiben 

kann. Für den jeweiligen Subunternehmer 

versagt eine Gleitung nach einem der 

üblicherweise vereinbarten (weil 

durchgereichten) Indices (wie 

Brückenbau, Wohn- und Siedlungsbau 

oder Straßenbau) immer dann, wenn es 

nicht zu einem gleichmäßigen Ansteigen 

der Kostenanteile der einzelnen 

Warenkorbpositionen kommt, sondern 

sich lediglich einzelne Kostenanteile ï wie 

gegenwärtig der Stahlpreis ï beträchtlich 

verändern. 

Dann entsteht für ihn eine Fehlvergütung.  

Anders ausgedrückt: bei steigenden 

Stahlpreisen lukrieren jene Gewerke, die 

keinen Stahl verbauen überproportional 

hohe Preisumrechnungen, weil ihre 

tatsächlichen Kosten nicht in dem 

Ausmaß, wie es die Preisumrechung 

zeigt, gestiegen sind. Subunternehmer 

deren Leistungsumfang ausschließlich 

Stahl umfasst, sind benachteiligt.  

 

Die Fehlvergütung ist (zusätzlich) umso 

größer, je weniger realitätsnah der im 

jeweiligen Index enthaltene Subindex den 

tatsächlichen Kostenverlauf wiedergibt  

 

(vgl. das Auseinanderklaffen des GHPI 

Tempcore TC 55 im Verhältnis zur realen 

Preisentwicklung). 

Unser Verband schließt sich ï bestätigt 

durch die Erfahrungen seiner Mitglieder in 

der Praxis ï der Meinung Dris. Kropik an 

und sieht im Wesentlichen drei 

Möglichkeiten außerordentlichen Preis-

schwankungen (im Verhältnis 

Bauunternehmer ï Subunternehmer) zu 

begegnen. 

 

Schaffung einer eigenen 

Leistungsgruppe für Stahl und deren 

Vorauskauf 

 

Schaffung einer eigenen Leistungsgruppe 

für Stahl die in sämtlichen 

(standardisierten) Leistungsbe-

schreibungen dieselbe ist und Vorauskauf 

dieser Position. 

Der Vorauskauf hat für den Bauherren 

bzw. den Bauunternehmer den Vorteil die 

Beschaffungskosten für das 

Bewehrungsmaterial von vornherein zu 

kennen und nachträgliche 

Preiserhöhungen hintanzuhalten. Die 

Variante bietet auch die größtmögliche 

Gewissheit, dass sich der beauftragte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewehrungsbetrieb die jeweils benötigte 

Menge bereits im Vorfeld sichern kann um 

so allfälligen Materialverknappungen und 

schleppenden Lieferungen (und damit 

einhergehenden Bauzeitverzögerungen) 

entgegenzuwirken.  

 

Herausnahme des Baustoffs Stahl aus 

dem jeweiligen Warenkorb des 

vereinbarten Index und verpflichtende 

Gleitung nach den Veränderungen des 

Subindex Tempcore TC 55 des GHPI für 

Eisen und Stahl unabhängig davon, ob 

Festpreise oder veränderliche Preise 

vereinbart wurden 
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Die Herausnahme eines 

preisbestimmenden Stoffes aus 

Festpreisbindungen ist beispielsweise im 

Straßenbau (bei bituminösen Stoffen) 

bereits üblich. 

Eine verpflichtende Anwendung des 

Subindex Tempcore TC 55 ï allgemein 

oder nur im Verhältnis Bauunternehmer / 

Subunternehmer ï  für die Umrechnung 

veränderlicher Preise (oder ab Erreichen 

eines bestimmten Schwellenwertes bei 

Festpreisen) bietet den Vorteil, dass der 

Subunternehmer in seiner Kalkulation von 

einer Ă¿blichenñ Stahlpreisentwicklung 

ausgehen kann und so in Zeiten normaler 

Preisentwicklungen keine 

Wettbewerbsverzerrungen entstehen.  

Dass die Anwendung des Subindex 

Tempcore TC 55 auch tatsächlich erfolgt, 

wäre gegebenenfalls durch die 

Wirtschaftskammer oder eine andere 

geeignete Anlaufstelle zu überwachen 

und müsste diese auch angerufen werden 

können, wenn dem in der Praxis 

tatsächlich nicht so ist.  

Schaffung und verpflichtende 

Verwendung eines neuen Index (da die 

bisher gewählten Vergleichs-

maßstäbe, die die Entwicklung des 

jeweiligen Index bestimmen, nicht für 

die Praxis zutreffen) 

 

Wie der Grafik auf Seite 3 entnommen 

werden kann, ist keiner der derzeit 

gängigen Indizes in der Lage 

außerordentliche Stahlpreisentwicklungen 

ausreichend abzubilden. Am Ehesten 

gelingt dies noch dem oberwähnten 

Subindex Tempcore TC 55. Der 

Großhandelspreisindex (sowie der GHPI 

für Eisen und Stahl und auch  dessen 

Subindizes) wird von der Statistik Austria 

herausgegeben und hat die Aufgabe, die 

Entwicklung der Preise der vom 

Großhandel abgesetzten Waren 

darzustellen. Der GHPI Tempcore TC 55 

fließt unter anderem in die Indizes für 

Wohnhaus- und Siedlungsbau, 

Straßenbau und Brückenbau ein. 

 

Es wäre daher notwendig andere 

Repräsentanten als den Großhandel 

heranzuziehen. Solche könnten 

Erhebungen unseres Verbandes sowie 

von nationalen und europäischen 

Stahlproduzenten bekannt zu gebende 

Veränderungen sein. 

Eine Herausgabe dieses Index könnte 

durch die Wirtschaftskammer erfolgen. 

Derartiges erfolgt derzeit bereits durch 

das Bundesgremium des 

Sekundärrohstoffhandels für die 

Schrottpreisveränderungen.  

 

Erste Schritte in diese Richtung wurden 

seitens unseres Verbandes bereits 

gesetzté

 

 

Sämtliche  Grafiken können in 
jeweils tagesaktueller Form 

unserer Ho mepage  

www.vöbv.at  

entnommen  werden.  

 

 

 
 
 

 
 


